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1 Anwendung der energetischen
Bewertung von Bestandsgeb�uden

Im Rahmen des çffentlich-rechtlichen Nachweises wird
bei �nderungen von Geb�uden die Mçglichkeit einge-
r�umt, die entsprechenden Anforderungen �ber eine
Energiebilanz nachzuweisen [1]. Diese Energiebilanz
ist auch in den F�llen anzustellen, wenn ein Energie-
ausweis f�r ein Bestandsgeb�ude (bei Vermietung, Ver-
kauf oder bei Aushangpflicht in çffentlichen Geb�uden)
zu erstellen ist. F�r diese Berechnungsf�lle werden nor-
mierte Randbedingungen hinsichtlich des Klimas und
der Geb�udenutzung zugrunde gelegt. Weiterhin wer-
den f�r viele Berechnungsans�tze Default-Werte in den
Berechnungsgang einfließen. Sowohl der çffentlich-
rechtliche Nachweis nach Energieeinsparverordnung
(EnEV) als auch die Energieausweiserstellung basieren
somit auf einem Ansatz, der eine Vergleichbarkeit von
Geb�uden (W�rmeschutz und Anlagentechnik) ermçg-
lichen soll.
Soll die Berechnung auch oder ausschließlich f�r eine
Energieberatung genutzt werden, empfiehlt es sich, an-
stelle der standardisierten Randbedingungen (ggf. auch
der Default-Werte) objektspezifische Angaben zu ver-
wenden. Neben Einflussgrçßen wie Raumlufttempera-
tur oder Luftwechsel kommt insbesondere der Betriebs-
zeit eines Geb�udes eine sehr große Bedeutung im Rah-
men der Bilanzierung zu. So kann man sich leicht vor-
stellen, dass in einem Geb�ude (z.B. B�ro- oder
Betriebsgeb�ude) bei Mehrschichtbetrieb deutlich hç-
here Energiebedarfe resultieren als bei den Randbedin-
gungen, die f�r Standardnutzungen vorgesehen sind. Im
Zuge einer objektspezifischen Energieberatung wird es
dar�ber hinaus immer von Vorteil sein, wenn ein Ab-
gleich zwischen Bedarfs- und Verbrauchswerten er-
folgt. Auf dieser Basis, mit der die anzunehmenden
Randbedingungen f�r die Berechnung plausibilisiert
werden kçnnen, kann eine zielf�hrende Energiebera-
tung durchgef�hrt werden.
Im Rahmen des Beitrags werden die Grundlagen der
energetischen Bewertung von Geb�uden auf Basis von
DIN V 18599 mit dem speziellen Fokus auf Bestands-
aspekte vorgestellt. Die Anforderungen der EnEV 2009
in Verbindungmit dem EEW�rmeGwerden beschrieben
und hinsichtlich der baulichen Umsetzung diskutiert.

2 Hintergrund der EnEV 2009
Die Rahmenbedingungen f�r Anpassungen der Anfor-
derungen in den Bereichen Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien im Geb�udebereich basieren auf poli-
tischen Vorgaben, die in der EU abgestimmt sind. Hier-
bei wird gefordert, dass die Senkung der Treibhausgase
bis 2020 um mindestens 20% zu erfolgen hat, die mit
einer Verbesserung der Energieeffizienz um wenigstens
20% einhergeht, und es wird ein verbindliches Ziel
formuliert, den Anteil erneuerbarer Energien am Ener-
gieverbrauch der EU bis 2020 um 20% zu erhçhen.

Die Umsetzungen neuer Energieeffizienzanforderun-
gen im Geb�udebereich erfolgen in Deutschland �ber
Novellierungen der Energieeinsparverordnung. Eine
Verbesserung des Anforderungsniveaus um 30% ist
f�r 2009 bereits umgesetzt – die Verordnung ist am
1. Oktober 2009 in Kraft getreten. F�r 2012 ist wieder-
um eine Neufassung der EnEV vorgesehen, verbunden
mit einer weiteren Anpassung der Anforderungen um
bis zu 30%. F�r Wohngeb�ude geht die Novellierung
von 2009 mit der Einf�hrung des sog. „Referenzgeb�u-
de-Verfahrens“ einher, das einen verbesserten W�r-
meschutzstandard in Verbindung mit einer effizienteren
Heizungstechnik vorgibt. Im Wohngeb�udebereich
werden im Jahr 2012 weitere Verbesserungen des bau-
lichen W�rmeschutzes und voraussichtlich der Einsatz
von L�ftungstechnik mit W�rmer�ckgewinnung umzu-
setzen sein. Im Falle der Nichtwohngeb�ude f�hren die
Versch�rfungen der Referenzbau- und Referenzanla-
gentechnik – ausgehend vom Niveau EnEV 2007
bzw. EnEV 2009 – zu den genannten Reduktionen des
Prim�renergiebedarfs.
Auch im Geb�udebestand werden Versch�rfungen vor-
gesehen. Dies betrifft Einzelanforderungen f�r Bauteile
im Geb�udebestand, Anpassungen der Nachr�stver-
pflichtungen sowie die Außerbetriebnahme von Nacht-
speicherheizsystemen.
Die Neugestaltung der Energieeinsparverordnung wird
flankiert von der Einf�hrung des Erneuerbare-Energien-
W�rmegesetzes (EEW�rmeG) zum 1. Januar 2009 [2].
�ber dieses Gesetz ist der verpflichtende Einsatz er-
neuerbarer Energien zur Energiebedarfsdeckung der
W�rme- und K�lteversorgung bzw. die Umsetzung ge-
eigneter Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Die Anforde-
rungen des EEW�rmeG, kurz auch „W�rmegesetz“ ge-
nannt, gelten sowohl f�r neu zu errichtende Wohn-
geb�ude als auch f�r neu zu errichtende Nichtwohn-
geb�ude. Der Geb�udebestand ist vom W�rmegesetz
lediglich insofern betroffen, als hierin auch Regelungen
f�r die finanzielle Fçrderung zur Nutzung erneuerbarer
Energiequellen enthalten sind. Sie bilden die Grundlage
f�r die Fçrdermaßnahmen des Marktanreizprogramms
des Bundesamtes f�r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA).

3 Wesentliche �nderungen der EnEV
2009 gegen�ber der EnEV 2007

Wesentliche �nderungen der EnEV 2009 gegen�ber
der Vorg�ngerverordnung (EnEV 2007) betreffen ne-
ben der Versch�rfung der Anforderungen die St�rkung
des Vollzugs sowie die schrittweise Außerbetriebnahme
elektrischer Speicherheizsysteme. Neu eingef�hrt wird
die Mçglichkeit der Anrechenbarkeit von Strom aus
erneuerbaren Energien. Dar�ber hinaus werden die nor-
mativen Grundlagen f�r die Berechnung des Energie-
bedarfs von Wohngeb�uden erweitert und es wird das
Referenzgeb�ude-Verfahren f�r Wohngeb�ude einge-
f�hrt.
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3.1 Versch�rfung der Anforderung

Die wesentliche Anforderung der Energieeinsparver-
ordnung wird weiterhin �ber den Jahres-Prim�renergie-
bedarf formuliert. Zus�tzlich wird eine Anforderung an
den spezifischen, auf die W�rme �bertragende Umfas-
sungsfl�che bezogenen Transmissionsw�rmeverlust
(mittlerer W�rmedurchgangskoeffizient) gestellt.
Hinsichtlich der Anforderungshçhe soll die EnEV 2009
gegen�ber der alten Regelung eine Einsparung am Pri-
m�renergiebedarf um durchschnittlich 30% bewirken.
Entsprechend wird f�r den Fall der Errichtung neuer
Wohn- und Nichtwohngeb�ude die Obergrenze f�r
den zul�ssigen Jahres-Prim�renergiebedarf um durch-
schnittlich 30% gesenkt. Die Anforderungen an den
baulichen W�rmeschutz werden um durchschnittlich
15% versch�rft.
In �hnlicher Grçßenordnung werden die Anforderungen
im Falle der Modernisierung des Geb�udebestands so-
wie im Rahmen der unbedingten Nachr�stpflichten an-
gehoben.

3.2 St�rkung des Vollzugs

Neben der Anhebung der Anforderungen gilt einer ver-
besserten Umsetzung durch St�rkung des Vollzugs das
Hauptaugenmerk der EnEV-Novelle 2009. So ist nach
§ 26 der EnEV 2009 nicht mehr nur der Bauherr f�r die
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich, sondern es
werden auch die Personen in die Verantwortung ein-
bezogen, die in seinem Auftrag bei der Errichtung und
�nderung von Geb�uden, einschließlich der Anlagen-
technik, t�tig werden. Bei �nderung von Außenbautei-
len, der D�mmung oberster Geschossdecken oder bei
Einbau und Ersatz von W�rmeerzeugern und Klimaan-
lagen, einschließlich der Anlagenperipherie, muss da-
nach von den Ausf�hrenden in Form privater Nachwei-
se die Einhaltung der EnEV-Anforderungen belegt wer-
den (Unternehmererkl�rung). F�r Arbeiten, die in Ei-
genleistung durchgef�hrt wurden, muss der Bauherr
analog eine Eigent�mererkl�rung erstellen. Die Nach-
weise sind vom Bauherrn mindestens f�nf Jahre auf-
zubewahren und m�ssen der nach Landesrecht zust�n-
digen Behçrde auf Verlangen vorgelegt werden.
Eine besondere Verantwortung legt die EnEV den Be-
zirksschornsteinfegermeistern auf. Dem Bezirksschorn-
steinfegermeister obliegt insbesondere, die Erf�llung der
anlagentechnischen Nachr�stpflichten nach § 10 (s. u.)
zu �berpr�fen. Dar�ber hinaus pr�ft er, ob heizungstech-
nische Anlagen nach Einbau in bestehende Geb�ude mit
zentralen selbstt�tig wirkenden Einrichtungen zur Ver-
ringerung oder Abschaltung derW�rmezufuhr ausgestat-
tet sind und Umw�lzpumpen von Zentralheizungen �ber
Vorrichtungen zur selbstt�tigen Anpassung der Leis-
tungsaufnahme verf�gen. Er ist auch f�r die �berpr�-
fung der geforderten D�mmung von W�rmeverteilungs-
und Warmwasserleitungen zust�ndig.
Bei Nichterf�llung hat der Bezirksschornsteinfeger-
meister den Eigent�mer auf die M�ngel schriftlich hin-

zuweisen und mit angemessener Frist eine Nacherf�l-
lung zu verlangen. Falls der Eigent�mer nach dieser
Frist die Nacherf�llung nicht nachweist, unterrichtet
der Bezirksschornsteinfegermeister unverz�glich die
nach Landesrecht zust�ndige Behçrde.

3.3 Außerbetriebnahme elektrischer
Speicherheizsysteme

Mit dem § 10 a wird in der EnEV 2009 neu die Pflicht
zur Außerbetriebnahme elektrischer Speicherheizsyste-
me, auch „Nachtspeicherheizungen“ genannt, einge-
f�hrt. Danach d�rfen Ger�te, die vor dem 1. Januar
1990 installiert wurden, nach dem 31. Dezember 2019
nicht mehr betrieben werden. Ger�te, die nach dem
1. Januar 1990 aufgestellt oder in wesentlichen Bautei-
len erneuert wurden, m�ssen nach Ablauf von 30 Jahren
außer Betrieb genommen werden.
Die Pflicht zur Außerbetriebnahme betrifft Wohn-
geb�ude mit mehr als f�nf Wohneinheiten sowie Nicht-
wohngeb�ude mit mehr als 500 m± Nutzfl�che, die aus-
schließlich mit solchen Heizungen betrieben werden.
Eine Außerbetriebnahme ist nicht erforderlich, wenn der
W�rmeschutz des Geb�udes das D�mmniveau der W�r-
meschutzverordnung 1995 erf�llt oder die installierte
Heizleistung weniger als 20 W/m2 betr�gt. Sofern çf-
fentlich-rechtliche Aspekte, z.B. Festlegungen im Be-
bauungsplan, entgegenstehen, aber auch in F�llen unbil-
liger wirtschaftlicher H�rten, wenn sich eine neue Hei-
zung unter Einbeziehung von Fçrdermitteln nicht inner-
halb angemessener Zeit (rd. 20 Jahre) amortisiert, ist
eine Außerbetriebnahme ebenfalls nicht erforderlich.

3.4 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren
Energien

Neu aufgenommen wurde mit dem § 5 die Mçglichkeit
zur Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien.
Danach darf bei neu zu errichtenden Geb�uden bei den
Berechnungen zum Energieausweis Strom aus erneuer-
baren Energien angerechnet werden, sofern er in unmit-
telbarem Zusammenhang mit dem Geb�ude erzeugt,
vorrangig im Geb�ude selbst genutzt und nur die �ber-
sch�ssige Menge ins çffentliche Netz eingespeist wird.
Die Anrechnung erfolgt durch Abzug der erzeugten
Strommenge vom errechneten Endenergiebedarf, wobei
hçchstens die Strommenge ber�cksichtigt werden darf,
die dem berechneten Strombedarf der jeweiligen Nut-
zung entspricht.
Dieser neu eingef�hrte § 5 ist grunds�tzlich technologie-
offen, d�rfte aber im Regelfall Solarstromanlagen (Fo-
tovoltaik) betreffen, die an dem Geb�ude angebracht
werden. Die Regelung ist insbesondere in zwei Punkten
erl�uterungsbed�rftig: Die Bedingung, der erzeugte
Strom m�sse „vorrangig“ im Geb�ude selbst genutzt
werden, f�hrt zu einer Aufhebung der Anrechnungsmçg-
lichkeit, wenn mehr als 50% des erzeugten Stroms ins
çffentliche Netz eingespeist werden. Die Vorgabe, die
Strommengem�sse der jeweiligenNutzung entsprechen,

248 C 1 Energetische Bewertung von Bestandsgeb�uden und Anforderungen im Rahmen der EnEV 2009



wurde im Teil 11 der vom Deutschen Institut f�r Bau-
technik (DIBt) herausgegebenen Auslegungsfragen zur
Energieeinsparverordnung dahingehend pr�zisiert, dass
„mit geeigneten technischen Regeln“ eine monatliche
Berechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien aus-
reicht, um diesen in der Monatsbilanz nach EnEV mit
dem „Endenergie-Strom“ verrechnen zu kçnnen.
Schon bei kleineren Solarstromanlagen d�rfte der Hilfs-
energiebedarf f�r Erzeugung, Speicherung und Vertei-
lung vonW�rme weitgehend oder vollst�ndig abgedeckt
werden kçnnen, sodass er kalkulatorisch auf bis zu null
gesenkt werden kann. Das gilt ebenso f�r den Hilfsener-
giebedarf von Solarthermie- und L�ftungsanlagen. Bei
grçßeren Fotovoltaikanlagen kçnnte z. B. auch der Ener-
giebedarf f�r Beleuchtung und von elektrischen Durch-
lauferhitzern oder W�rmepumpen anteilig in der Jahres-
Prim�renergiebilanz unber�cksichtigt bleiben.
DieRealisierung einesNullenergiehauses durch die rech-
nerische Einbeziehung des Stroms aus Fotovoltaik-
anlagen nach § 5 der EnEV d�rfte indes kaum mçglich
sein, da der zu deckendeW�rmebedarf bei einemNeubau
zu etwa 90% in der strahlungsarmen Jahresh�lfte anf�llt.
In den Kernmonaten der Heizperiode, Dezember und Ja-
nuar, stehen 40%desW�rmebedarfs einem solarenEner-
gieertrag aus FV-Anlagen von etwa 5% gegen�ber.
Hinreichend große Anlagen, um diese Effekte vollst�ndig
auszugleichen, f�hren zu erheblichen sommerlichen
�bersch�ssen, die eine „vorrangige Verwendung“ des er-
zeugten Stroms im Geb�ude im Regelfall ausschließen.
Die Vorgabe zur monatsweisen Ermittlung der De-
ckung des Endenergiebedarfs kann in Verbindung mit
dem Kriterium zur Vorrangigkeit auch dazu f�hren,
dass f�r Geb�ude mit hohem Strombedarf (f�r die W�r-
meversorgung oder im Haushalt) bei Ansatz der glei-
chen Solarstromanlage bessere Prim�renergiebedarfs-
werte resultieren kçnnen als f�r besser ausgef�hrte
und betriebene Geb�ude. Das Kriterium der Vorrangig-
keit bedarf aus diesem Grunde der �berpr�fung.

3.5 Erweiterte normative Grundlagen und neues
Berechnungsverfahren f�r Wohngeb�ude

Die EnEV 2009 f�hrt f�r den Bereich Wohngeb�ude
neue Berechnungsgrundlagen und -regeln ein. Das ver-
einfachte Verfahren zur Ermittlung des Jahres-Prim�r-
energiebedarfs, das Heizperiodenbilanzverfahren, kann
nach EnEV 2009 nicht mehr angewendet werden. Als
normative Grundlage der Berechnungen kann wie bis-
her der Normkomplex DIN 4108-6 [3] sowie DIN
4701-10 [4] herangezogen werden. Alternativ dazu be-
steht, wie bei Nichtwohngeb�uden, nun die Mçglich-
keit, die Berechnungen auf der Basis von DIN V 18599
[5] vorzunehmen.
Mit der Energieeinsparverordnung 2009 wird f�r
Wohngeb�ude ein neues Anforderungsmodell einge-
f�hrt. Die Vorgabe einer Referenzbautechnik in Verbin-
dung mit einer Referenzanlagentechnik f�hrt zu einem
Referenzgeb�ude, aus dem der maximal zul�ssige Jah-
res-Prim�renergiebedarf eines Geb�udes resultiert.
Die Formulierung der Anforderungen �ber das Refe-
renzgeb�ude-Verfahren geschieht wie folgt: Unter Zu-
grundelegung der geplanten Geb�udegeometrie (Ge-
b�udevolumen und H�llfl�che), der geplanten Geb�u-
deausrichtung und der Fenstergrçßen wird die Geb�u-
deh�lle mit einer bestimmten Ausf�hrung des baulichen
W�rmeschutzes und mit einer bestimmten vorgege-
benen Anlagentechnik ausgestattet. Berechnet man
den Jahres-Prim�renergiebedarf dieses Geb�udes, so re-
sultiert daraus ein spezifischer Anforderungswert, der
maximal zul�ssige Jahres-Prim�renergiebedarf. Dieser
zul�ssige Jahres-Prim�renergiebedarf ist nun von dem
tats�chlich zu errichtenden Geb�ude mit der tats�chlich
geplanten baulichen Ausf�hrung und der tats�chlich ge-
planten Anlagentechnik einzuhalten bzw. zu unter-
schreiten. Die bauliche Ausf�hrung des Referenzgeb�u-
des „Wohngeb�ude“ ist in Tabelle 1 aufgef�hrt. Eine
grafische Darstellung aller wesentlichen Komponenten
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Tabelle 1. Bauliche Ausf�hrung des Referenzgeb�udes „Wohngeb�ude“ gem�ß EnEV 2009

Zeile Bauteil / System Referenzausf�hrung bzw. Wert (Maßeinheit)

1.1 Außenwand, Geschossdecke gegen Außenluft U = 0,28 W/(m± K)

1.2 Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatte, W�nde und Decken zu
unbeheizten R�umen (außer solche nach Zeile 1.1)

U = 0,35 W/(m± K)

1.3 Dach, oberste Geschossdecke, W�nde zu Abseiten U = 0,20 W/(m± K)

1.4 Fenster, Fenstert�ren Uw = 1,30 W/(m± K); g = 0,60

1.5 Dachfl�chenfenster U = 1,40 W/(m± K); g = 0,60

1.6 Lichtkuppeln U = 2,70 W/(m± K); g = 0,64

1.7 Außent�ren U = 1,80 W/(m± K)

2 W�rmebr�ckenzuschlag (Bauteile nach 1.1 bis 1.7) DUWB = 0,05 W/(m± K)

3 Luftdichtheit der Geb�udeh�lle Bei Berechnung nach
DIN V 4108-6:2003-06: mit Dichtheitspr�fung
DIN V 18599-2:2007-02: nach Kategorie I



des Referenzgeb�udes – auch der anlagentechnischen
Elemente – zeigt Bild 1.
Zus�tzlich zu den genannten Anforderungen an den
Jahres-Prim�renergiebedarf wird der spezifische Trans-
missionsw�rmeverlust H0

T begrenzt. Diese Grçße, die
eine Mindestqualit�t des baulichen W�rmeschutzes
sicherstellen soll, wird abh�ngig von Geb�udetyp und
-grçße vorgegeben (s. Tabelle 2).

3.6 Behandlung von Nichtwohngeb�uden

Die energetische Bewertung von Nichtwohngeb�uden
geschieht grunds�tzlich nach DIN V 18599. Hierbei
erfolgt eine Energiebilanzierung unter Ber�cksichti-
gung des Energieaufwandes f�r Geb�udebeheizung,
f�r Warmwasserbereitung, f�r Beleuchtung sowie f�r
L�ftung und K�hlung / Klimatisierung. Die Vorgabe
der Referenz-Bau- und Anlagentechnik bei Nichtwohn-
geb�uden ist aufgrund der erweiterten Energiebilanz
deutlich umfangreicher als bei Wohngeb�uden.

Bei der Vorgabe der Referenzwerte im Bereich des
baulichen W�rmeschutzes gelten grunds�tzlich die glei-
chen Zahlenwerte der W�rmedurchgangskoeffizienten
wie bei Wohngeb�uden. Bauteile wie z.B. die Vorhang-
fassade werden zus�tzlich aufgenommen. Bei der Be-
leuchtung kommt als Referenztechnik die direkt/indi-
rekte Beleuchtung in Verbindung mit einer Pr�senzkon-
trolle und einer Konstantlichtregelung zum Ansatz. Wie
bei Wohngeb�uden auch findet bei der Heizung die
Brennwerttechnik Anwendung. Bei Nutzungen mit ho-
hem Warmwasserw�rmebedarf (z.B. Hotel oder Res-
taurant) sind Solaranlagen in die Referenz aufgenom-
men. Hinsichtlich der Raumlufttechnik sind die spezi-
fischen Leistungsaufnahmen von Ventilatoren gegen-
�ber den Anforderungen gem�ß EnEV 2007 reduziert,
ebenso die spezifischen elektrischen Leistungen der
Kaltwasserkreise. Referenzwerte bzw. technische Sys-
teme sind in Bild 2 schematisch dargestellt.
Der Anwendungsbereich des sogenannten „vereinfach-
ten Verfahrens“ wird ausgeweitet. Neben B�rogeb�u-
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Bild 1. Referenzausf�hrung f�r Wohngeb�ude gem�ß EnEV 2009 (Schema der wesentlichen Komponenten)

Tabelle 2. Hçchstwerte des spezifischen, auf die w�rme�bertragende Umfassungsfl�che bezogenen Transmissions-
w�rmeverlusts gem�ß EnEV 2009

Zeile Geb�udetyp Hçchstwert des spezifischen Transmissions-
w�rmeverlusts

1 Freistehendes Wohngeb�ude mit AN £ 350 m± H0
T = 0,40 W/(m2 ·K)

mit AN > 350 m± H0
T = 0,50 W/(m2 ·K)

2 Einseitig angebautes Wohngeb�ude (z.B. Reihenendhaus) H0
T = 0,45 W/(m2 ·K)

3 alle anderen Wohngeb�ude (z. B. Reihenmittelhaus) H0
T = 0,65 W/(m2 ·K)

4 Erweiterungen und Ausbauten von Wohngeb�uden gem�ß § 9 Abs. 5 H0
T = 0,65 W/(m2 ·K)



den, Schulen und Hotels fallen mit der EnEV 2009 auch
Turnhallen, Geb�ude des Groß- und Einzelhandels bis
1000 m± NGF, Gewerbebetriebe bis 1000 m± NGF so-
wie Bibliothek in den Anwendungsbereich der Geb�u-
de, die vereinfacht als 1-Zonen-Modell behandelt wer-
den kçnnen.
Auch f�r Nichtwohngeb�ude stellt die EnEV eine Ne-
benanforderung. Abweichend von der bisherigen Me-
thodik wird in der EnEV 2009 die Anforderung �ber
Hçchstwerte der mittleren W�rmedurchgangskoeffi-
zienten der w�rme�bertragenden Umfassungsfl�che
formuliert. Es ist von den Anforderungswerten gem.
Tabelle 3 auszugehen. Maßgeblich ist dabei der Mittel-
wert der jeweiligen Bauteile. Bei dessen Berechnung

sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Fl�chenanteils
zu ber�cksichtigen; die W�rmedurchgangskoeffizien-
ten von Bauteilen gegen unbeheizte R�ume oder Erd-
reich sind zus�tzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten.

4 Anforderungen der EnEV 2009
an den Geb�udebestand

Bei bestehenden Geb�uden sieht die EnEV
– Anforderungen bei baulichen Ver�nderungen des

Geb�udes, einschließlich Erweiterung und Ausbau
des thermisch konditionierten Geb�udebereichs,

– anlagentechnische und bauliche Nachr�stungsver-
pflichtungen sowie

– Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der energeti-
schen Qualit�t

vor.

4.1 Anforderungen im Falle der �nderung,
Erweiterung und Ausbau bestehender
Geb�ude

Bei �nderung bestehender Geb�ude schreibt die EnEV
energetische Mindestqualit�ten f�r die von der Maßnah-
me betroffenen Bauteile vor. Sie ergeben sich aus den
Angaben in Tabelle 4.
Die Tabellenwerte gelten jeweils dann, wenn ein Bau-
teil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird. Bei opaken
Bauteilen greifen die Anforderungswerte der Tabelle 4
ebenfalls, wenn D�mmschichten eingebaut oder Beklei-
dungen, Verschalungen oder Vorsatzschalen ange-
bracht werden, wie dies z.B. bei der Erneuerung einer
Dacheindeckung oder einer Außenwandverschalung
der Fall ist. Auch die Erneuerung des Außenputzes ei-
ner Außenwand f�hrt dazu, dass die betroffene Wand-
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Tabelle 3. Hçchstwerte der mittleren W�rmedurchgangs-
koeffizienten in W/(m±K) der w�rme�bertragenden
Umfassungsfl�che von Nichtwohngeb�uden (die Werte stellen
die Nebenanforderung der EnEV 2009 dar). Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im Heizfall > 19�C

Lfd. Nr. Bauteil Hçchstwerte der
mittleren W�rme-
durchgangskoeffi-
zienten in W/(m2K)

1 Opake Außenbauteile, soweit
nicht in Zeile 3 und 4 enthalten

0,35

2 Transparente Außenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen der
Zeilen 3 und 4 enthalten

1,90

3 Vorhangfassade 1,90

4 Glasd�cher, Lichtb�nder, Licht-
kuppeln

3,10

Bild 2. Schema der wesentlichen Komponenten der Referenzausf�hrung f�r Nichtwohngeb�ude gem�ß EnEV 2009




